
Formulierung Vorschlag für § 4 Abs. 7 
 
 
Formulierungen, die schon in Kraft sind 
 
1. Variante: 
 
(7) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohnerversammlung durch-
geführt wird. Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und die zu erörternde 
Gemeindeangelegenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, 
die innerhalb der letzten zwölf Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerver-
sammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwohner. Der Antrag muss von min-
destens 2 v. H. der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel unterschrieben 
sein. 
 
 
2. Variante: 
 
(7) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohnerversammlung durch-
geführt wird. Der Antrag muss schriftlich beim Bürgermeister der Stadt Strausberg 
eingereicht werden und die zu erörternde Angelegenheit der Stadt bezeichnen. Der 
Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten zwölf Monate 
nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerversammlung waren. Antragsberechtigt 
sind alle Einwohner. Der Antrag muss von mindestens 50 Einwohnern der Stadt un-
terschrieben sein.  
 
 
Vorschlag: 
 
(7) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohnerversammlung durch-
geführt wird. Der Antrag muss schriftlich an die/den Bürgermeister*in zu richten und 
die zu erörternde Gemeindeangelegenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur Angele-
genheiten angeben, die innerhalb der letzten zwölf Monate nicht bereits Gegenstand 
einer Einwohnerversammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwohner*innen. 
Der Antrag muss von mindestens 300 Einwohnern der Gemeinde unterschrieben 
sein. Handelt es sich um eine nur einen Ortsteil betreffende Angelegenheit, so müs-
sen für den Antrag mindestens 5 von Hundert Unterschriften der Einwohner*innen 
des Ortsteiles vorliegen (Weil nach Abs. 3 regionale Begrenzung möglich). 
 
 


